
Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 
 

Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Warstein 
 
 

50. Jahrgang  19. Dezember 2024 Nr. 16 

 

Herausgeber und Verleger: Stadt Warstein, Der Bürgermeister, Dieplohstraße 1, 59581 Warstein (Tel. 02902/81-210). Das Amtsblatt erscheint 
nach Bedarf und liegt im Rathaus Warstein und bei allen Kreditinstituten im Stadtgebiet Warstein aus. Einzelexemplare werden bei der 

Stadtverwaltung, Sachgebiet Organisation, Dieplohstraße 1, 59581 Warstein unentgeltlich abgegeben. Im Abonnement beträgt der Bezugspreis 
einschl. Versandkosten 40,00 € jährlich. Inhalte öffentlicher Bekanntmachungen werden zusätzlich auf der Homepage der Stadt Warstein 

www.warstein.de unter "Aktuelles" veröffentlicht und sind in der Rubrik "Rathaus & Politik / Politik & Recht" zu finden. 
 

 

lfd. 
Nr.: 

 

Inhaltsübersicht: 
 

Seite: 
 

1 Öffentliche Bekanntmachung  
Neufassung der Satzung der Stadt Warstein für die Durchführung von 
Bürgerentscheiden 

1 

2 Öffentliche Bekanntmachung  
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuern der Stadt Warstein für das Haushaltsjahr 2025 (Hebesatz-
Satzung) vom 17.12.2024 

9 

3 Öffentliche Bekanntmachung 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Warstein vom 01.01.2025 

11 

4 Öffentliche Bekanntmachung 
Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren in der Stadt Warstein 
vom 18.12.1986 (Friedhofsgebührensatzung - FrhGS) in der Fassung der 
19. Änderungssatzung vom 17.12.2024 

32 

5 Öffentliche Bekanntmachung 
5. Satzung vom 17.12.2024 zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung vom 30.03.2010 zur Entwässerungssatzung der Stadt 
Warstein 

37 

6 Öffentliche Bekanntmachung 
Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall für beruflich selbständige 
ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Warstein 
vom 17.12.2024 

39 

7 Öffentliche Bekanntmachung 
Aufhebung des Bebauungsplanes „Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“, 
Ortschaft Warstein  
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses vom 12.12.2024 
gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
geändert worden ist  

41 

http://www.warstein.de/


Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 

50. Jahrgang 19. Dezember 2024 Nr. 16 

 

lfd. 
Nr.: 

 

Inhaltsübersicht: 
 

Seite: 
 

8 Öffentliche Bekanntmachung 
Aufhebung des Bebauungsplanes „Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“, 
Ortschaft Warstein  
hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist  

43 

9 Öffentliche Bekanntmachung 
Richtlinie der Stadt Warstein über die Vergabe von Zuschüssen für die 
Gestaltung von Fassaden und Hofflächen im Bereich der Innenstadt von 
Warstein (Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt Warstein) vom 
17.12.2024 

46 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 



Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 

50. Jahrgang 19. Dezember 2024 Nr. 16 / S. 1 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

Neufassung 

der Satzung der Stadt Warstein 

für die Durchführung von Bürgerentscheiden 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
Präambel ....................................................................................................................................... 2 

§ 1 Geltungsbereich ....................................................................................................................... 2 

§ 2 Zuständigkeiten ....................................................................................................................... 2 

§ 3 Stimmbezirk ............................................................................................................................. 2 

§ 4 Abstimmungsberechtigung ...................................................................................................... 3 

§ 5 Stimmschein ............................................................................................................................ 3 

§ 6 Abstimmungsverzeichnis ......................................................................................................... 3 

§ 7 Benachrichtigung der Abstimmungsberechtigten und Bekanntmachung .................................. 3 

§ 8 Informationsblatt ...................................................................................................................... 4 

§ 9 Tag des Bürgerentscheids ....................................................................................................... 4 

§ 10 Stimmzettel ............................................................................................................................ 5 

§ 11 Öffentlichkeit .......................................................................................................................... 5 

§ 12 Stimmabgabe ........................................................................................................................ 5 

§ 13 Abstimmungsvorstand ........................................................................................................... 6 

§ 14 Stimmenzählung .................................................................................................................... 6 

§ 15 Ungültige Stimmen ................................................................................................................ 6 

§ 16 Feststellung des Ergebnisses ................................................................................................ 7 

§ 17 Entsprechende Anwendung der Kommunalwahlordnung ....................................................... 7 

§ 18 Inkrafttreten ........................................................................................................................... 7 

Bekanntmachungsanordnung ........................................................................................................ 8 

 

 

 

 

  



Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 

50. Jahrgang 19. Dezember 2024 Nr. 16 / S. 2 

 
 

Präambel 
 

Aufgrund von § 7 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), 

zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) und § 1 der 

Verordnung über die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (BürgerentscheidDVO) 

vom 10. Juli 2004 (GV. NRW. S. 383), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. 

S. 702) hat der Rat der Stadt Warstein am 16.12.2024 die folgende Satzung zur Durchführung von 

Bürgerentscheiden beschlossen. Im Interesse der Lesbarkeit wird in einigen Fällen auf 

geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. Es sind gleichwohl immer Personen jeglichen 

Geschlechts gemeint, auch wenn explizit nur eines der Geschlechter angesprochen wird. 

 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Satzung gilt für die Durchführung von Bürgerentscheiden im Gebiet der Stadt Warstein 

(Abstimmungsgebiet). Bürgerentscheide werden ausschließlich per Briefabstimmung durchgeführt. 

 

§ 2 Zuständigkeiten 
 

(1) Der Bürgermeister legt den Tag des Bürgerentscheids fest. 

 

(2) Der Bürgermeister leitet die Abstimmung. Er ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und 

Durchführung des Bürgerentscheids verantwortlich, soweit die Gemeindeordnung oder diese Satzung 

nichts anderes bestimmt. 

 

(3) Der Bürgermeister legt die Anzahl und Besetzung der Abstimmungsvorstände fest. Ein 

Abstimmungsvorstand besteht aus dem Vorsteher, dem stellvertretenden Vorsteher, dem Schriftführer, 

dem stellvertretenden Schriftführer und Beisitzern. Die Einberufung der Mitglieder des 

Abstimmungsvorstands erfolgt durch den Bürgermeister. Die Beisitzer des Abstimmungsvorstands können 

im Auftrag des Bürgermeisters auch vom Vorsteher berufen werden. Der Abstimmungsvorstand 

entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstehers den Ausschlag. 

 

(4) Die Mitglieder im Abstimmungsvorstand üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus, auf die sinngemäß die 

allgemeinen Vorschriften des kommunalen Verfassungsrechts mit Ausnahme des § 31 der 

Gemeindeordnung („Ausschließungsgründe“) Anwendung finden. 

 

§ 3 Stimmbezirk 
 

Stimmbezirk ist das Gebiet der Stadt Warstein. 
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§ 4 Abstimmungsberechtigung 
 

(1) Abstimmungsberechtigt ist, wer am Tag des Bürgerentscheids Deutscher im Sinne von Art. 116 Abs. 1 

des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft 

besitzt, am Abstimmungstag das 16. Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit dem 16. Tag vor der 

Abstimmung im Gemeindegebiet seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat 

oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Abstimmungsgebietes hat. 

 

(2) Von der Abstimmberechtigung ausgeschlossen ist, wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 

Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt. 

 

§ 5 Stimmschein 
 

(1) Abstimmen kann nur, wer in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist und einen Stimmschein hat. 

 

§ 6 Abstimmungsverzeichnis 
 

(1) Im Stimmbezirk wird ein Abstimmungsverzeichnis geführt. In das Abstimmungsverzeichnis werden alle 

Personen eingetragen, bei denen am 42. Tag vor dem Bürgerentscheid (Stichtag) feststeht, dass sie 

abstimmungsberechtigt und nicht von der Abstimmung ausgeschlossen sind. Von Amts wegen in das 

Abstimmungsverzeichnis einzutragen sind auch die nach dem Stichtag bis zum 16. Tag vor dem 

Bürgerentscheid zugezogenen und bei der Meldebehörde gemeldeten Abstimmungsberechtigten.  

 

(2) Jeder Abstimmungsberechtigte hat das Recht, an den Werktagen vom 20. bis zum 16. Tag vor dem 

Bürgerentscheid während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der zu seiner Person im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Daten zu prüfen. 

 

§ 7 Benachrichtigung der Abstimmungsberechtigten und Bekanntmachung 
 

(1) Spätestens am Tage vor Beginn der Einsichtsfrist in das Abstimmungsverzeichnis benachrichtigt der 

Bürgermeister jeden Abstimmungsberechtigten, der in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist. 

 

(2) Die Benachrichtigung enthält folgende Angaben und Unterlagen: 

 

1. den Familiennamen, den Vornamen und die Wohnung des Abstimmungsberechtigten, 

2. ein Informationsblatt gem. § 8 dieser Satzung, 

3. die Nummer, unter der der Abstimmungsberechtigte in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen 

ist, 

4. die Unterlagen zur Stimmabgabe per Brief. 

 

(3) Spätestens am Tage vor Beginn der Einsichtsfrist in das Abstimmungsverzeichnis macht der 

Bürgermeister öffentlich bekannt 
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1. den Tag des Bürgerentscheids und den Text der zur Entscheidung stehenden Frage, beim 

Stichentscheid auch den Text der vom Rat beschlossenen Stichfrage, 

2. Ort und Uhrzeit der öffentlichen Auszählung, 

3. wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden das Abstimmungsverzeichnis eingesehen werden 

kann, 

4. dass innerhalb der Einsichtsfrist beim Bürgermeister Einspruch gegen das 

Abstimmungsverzeichnis eingelegt werden kann. 

 

§ 8 Informationsblatt 
 

(1) Die Titelseite enthält die Überschrift „Informationsblatt der Stadt Warstein zum Bürgerentscheid“ und 

den Text der zu entscheidenden Frage sowie Tag und Uhrzeit, bis zu denen der Stimmbrief beim 

Bürgermeister eingegangen sein muss. Im Falle eines Stichentscheids enthält die Titelseite die Texte der 

zu entscheidenden Fragen sowie den der Stichfrage. 

 

(2) Das Informationsblatt enthält 

 

1. die Unterrichtung durch den Bürgermeister über den Ablauf der Abstimmung und eine Erläuterung 

des Verfahrens der Stimmabgabe durch Brief, 

2. die Kostenschätzung der Verwaltung und eine kurze sachliche Begründung der 

Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens. Legen die Vertretungsberechtigten keine eigene 

Begründung vor, so ist diese dem Text des Bürgerbegehrens zu entnehmen. 

3. Eine kurze sachliche Begründung der im Rat vertretenen Fraktionen, die das Bürgerbegehren 

abgelehnt haben, 

4. eine kurze sachliche Begründung der im Rat vertretenen Fraktionen, die dem Bürgerbegehren 

zugestimmt haben. 

5. Eine Übersicht über die Stimmempfehlungen der im Rat vertretenen Fraktionen samt Angabe ihrer 

Fraktionsstärke. Sondervoten einzelner Ratsmitglieder und die Stimmempfehlung des 

Bürgermeisters sind auf deren Wunsch wiederzugeben. 

 

(3) Die von den Beteiligten eingereichten Begründungstexte unterliegen dem Gebot der Sachlichkeit, 

Vollständigkeit und Richtigkeit. Der Textumfang soll jeweils eine DIN A4-Seite nicht überschreiten. Der 

Bürgermeister kann ehrverletzende oder eindeutig wahrheitswidrige Behauptungen des 

Begründungstextes streichen sowie zu lange Äußerungen ändern und kürzen. 

 

(4) Das Informationsblatt wird auch auf der Internetseite der Stadt Warstein veröffentlicht. 

 

(5) Beim Ratsbürgerentscheid enthält das Informationsblatt abweichend von Abs. 2 Nr. 2 bis 4 und Abs. 3 

eine kurze Begründung des Rates. Die Begründung muss die wesentlichen für die Entscheidung durch 

den Bürger erheblichen Tatsachen enthalten. Kurze sachliche Stellungnahmen der im Rat vertretenen 

Fraktionen sind auf ihren Wunsch aufzunehmen. 

 

§ 9 Tag des Bürgerentscheids 
 

Der Bürgerentscheid findet an einem Sonntag statt. 
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§ 10 Stimmzettel 
 

(1) Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt. Sie müssen die zu entscheidende Frage enthalten und auf 

„ja“ und „nein“ lauten. Zusätze sind unzulässig. 

Im Falle des Stichentscheids enthalten die Stimmzettel die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen 

sowie darunter die Stichfrage. Bei der Stichfrage macht die abstimmende Person kenntlich, welchen der 

Bürgerentscheide sie vorzieht für den Fall, dass die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen in einer 

miteinander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden.  

 

(2) Für die Auswahl, Gestaltung und Beschaffung der Stimmzettel, Stimmumschläge und 

Stimmbriefumschläge ist der Bürgermeister zuständig. 

 

§ 11 Öffentlichkeit 
 

(1) Die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses ist öffentlich. Der Abstimmungsvorstand kann aber im 

Interesse der Abstimmungsermittlung die Zahl der Anwesenden beschränken. 

 

(2) Den Anwesenden ist bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses jede Einflussnahme untersagt. 

 

(3) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Abstimmungsbefragungen nach der Stimmabgabe über den 

Inhalt der Abstimmungsentscheidung ist vor Ablauf der Abstimmungszeit unzulässig. 

 

§ 12 Stimmabgabe 
 

(1) Der Abstimmende gibt für jede zu entscheidende Frage seine Stimme in der Weise ab, dass er durch 

ein auf dem Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Wiese eindeutig kenntlich macht, welche Antwort 

gelten soll. 

 

(2) Der Abstimmende hat dem Bürgermeister  

 

in dem verschlossenen Stimmbrief 

 

- seinen Stimmschein und 

- in einem besonderen verschlossenen Stimmumschlag seinen Stimmzettel 

 

so rechtzeitig zu übersenden, dass der Stimmbrief am Tag des Bürgerentscheids bis 16:00 Uhr bei ihm 

eingeht. Der Stimmbrief kann auch persönlich im Rathaus abgegeben werden. 

 

(3) Auf dem Stimmschein hat der Abstimmende oder die Hilfsperson dem Bürgermeister an Eides Statt zu 

versichern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen des Abstimmenden 

gekennzeichnet worden ist. 
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§ 13 Abstimmungsvorstand 
 

(1) Der Abstimmungsvorstand öffnet den Stimmbrief, prüft die Gültigkeit der Stimmabgabe und legt den 

Stimmumschlag im Falle der Gültigkeit der Stimmabgabe ungeöffnet in die Abstimmungsurne. 

 

(2) Bei der Stimmabgabe per Brief sind die Stimmbriefe zurückzuweisen, wenn 

 

1. der Stimmbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist, 

2. dem Stimmbriefumschlag kein oder kein gültiger Stimmschein beiliegt, 

3. dem Stimmbriefumschlag kein Stimmumschlag beigefügt ist, 

4.  weder der Stimmbriefumschlag noch der Stimmumschlag verschlossen ist, 

5. der Stimmbriefumschlag mehrere Stimmumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gültiger und mit 

der vorgeschriebenen Versicherung an Eides Statt versehener Stimmscheine enthält, 

6. der Abstimmende oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides Statt zur 

Briefabstimmung auf dem Stimmschein nicht unterschrieben hat, 

7. kein amtlicher Stimmumschlag benutzt worden ist, 

8. ein Stimmumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Abstimmungsgeheimnis 

gefährdenden Weise von den übrigen abweicht. 

 

Die Einsender zurückgewiesener Stimmbriefe werden nicht als Abstimmende gezählt, ihre Stimmen gelten 

als nicht abgegeben. 

 

(3) Die Stimme eines Abstimmberechtigten, der an der Abstimmung per Brief teilgenommen hat, wird nicht 

dadurch ungültig, dass er vor dem oder am Tag des Bürgerentscheids stirbt, aus dem Abstimmungsgebiet 

verzieht oder sonst sein Stimmrecht verliert. 

 

§ 14 Stimmenzählung 
 

(1) Die Stimmenzählung erfolgt unmittelbar im Anschluss an die Abstimmhandlung durch den 

Abstimmungsvorstand. 

 

(2) Bei der Stimmenzählung ist zunächst die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen an Hand der 

eingenommenen Stimmscheine festzustellen und mit der Zahl der in den Urnen befindlichen 

Stimmumschläge zu vergleichen. Danach wird die Zahl der gültigen Stimmen und der auf jede Antwort 

entfallenen Stimmen ermittelt. 

 

(3) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der Abstimmungsvorstand. 

 

§ 15 Ungültige Stimmen 
 

Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 

 

1. nicht amtlich hergestellt ist, 

2. keine Kennzeichnung enthält, 
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3. den Willen des Abstimmenden nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 

4. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, 

5. der Stimmumschlag keinen Stimmzettel enthält. 

 

§ 16 Feststellung des Ergebnisses 
 

(1) Der Rat stellt das Ergebnis des Bürgerentscheids/Stichentscheids fest. Im Falle von Zweifeln an dem 

Abstimmungsergebnis kann er eine erneute Zählung verlangen. 

 

(2) Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet 

wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 20 von Hundert der Bürger beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt 

die Frage als mit Nein beantwortet. Stehen mehrere Fragen gleichzeitig zur Abstimmung und werden diese 

in einem nicht miteinander zu vereinbarenden Sinne entschieden, so ist das Ergebnis des Stichentscheids 

maßgeblich. Es gilt die Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die Mehrheit der gültigen Stimmen 

ausspricht. Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der Bürgerentscheid, dessen Frage mit der 

höchsten Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet worden ist. 

 

(3) Der Bürgermeister macht das festgestellte Ergebnis öffentlich bekannt. 

 

§ 17 Entsprechende Anwendung der Kommunalwahlordnung 
 

Folgende Vorschriften der Kommunalwahlordnung vom 31.08.1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 567), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 03. April 2020 (GV. NRW. S. 222) finden entsprechende Anwendung: §§ 

4, 7, 8, 11 bis 18, 32 Abs. 6, 56 bis 60, 81 bis 83. 

 

§ 18 Inkrafttreten 
 

Die Neufassung der Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Warstein tritt mit 

dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Durchführung von 

Bürgerentscheiden vom 04. Juli 2005 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung der Stadt Warstein wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 

hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Warstein vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

 

Warstein, den 17.12.2024 

Der Bürgermeister  

 

gez. 

 

D r . S c h ö n e 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern der 

Stadt Warstein für das Haushaltsjahr 2025 (Hebesatz-Satzung) vom 17.12.2024 
 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 
2931, 2936), des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 
(BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19.06.2022 (BGBl. I S. 2050, 2052), 
des § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom 
16.12.1981 (GV. NRW. S. 732), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 738), des Grundsteuerhebesatzgesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05.Juli 2024, des Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes und zur 
Neufassung der Grundsteuerbewertung für Zwecke der Grundsteuer (Grundsteuer-Reformgesetz) vom 
26.11.2019 (BGBl. I S. 1794), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 4. Mai 2022 (BGBl. I S. 
612), 
 
hat der Rat der Stadt Warstein in seiner Sitzung am 16.12.2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltjahr 2025 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 318 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 850 v.H. 

   
2. Gewerbesteuer 470 v.H. 

 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Warstein vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Warstein, den 17.12.2024 
 
In Vertretung 
 
 
gez. 
 
( R e d d e r ) 
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer 
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Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Warstein 
vom 01.01.2025 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 17. Februar 2022 (GV. NRW. 2022, S. 202), in der jeweils geltenden Fassung; des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 2012, S. 212 ff.), zuletzt geändert 
durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft und Sicherstellung der 
Rohstoffversorgung vom 23. Mai 2023 (BGBl. I 2023, S. 532 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; des § 
7 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 18. April 2017 (BGBl. I 2017, S. 896 ff.), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union vom 19. Juni 
2023 (BGBl. I 2023, S. 1042 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20. Mai 2021 (BGBl. I 2021, S. 1145 ff.), in der jeweils geltenden 
Fassung; des Batteriegesetzes (BattG) vom 25. Juni 2009 (BGBl. I 2009, S. 1582), zuletzt geändert durch 
Art. 4 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft vom 10. August 2023 (BGBl. I 2023, S. 1503 
ff.), in der jeweils geltenden Fassung; des Verpackungsgesetzes (VerpackG) – Art. 1 des Gesetzes zur 
Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 5. Juli 2017 
(BGBl. I 2017, S. 2234 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Umsetzung der Einwegkunststoffrichtlinie 
und der Abfallrahmenrichtlinie im Verpackungsgesetz und in anderen Gesetzen vom 9. Juni 2021 (BGBl. 
I 2021, S. 1699 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; der §§ 5 und 9 des 
Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LKrWG NRW) vom 1. Februar 
2022 (GV NRW 2022, S. 136 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; des § 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. I 2023, S. 991), in der jeweils geltenden Fassung; der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarungen über die Übertragung von Entsorgungsaufgaben in den Teilbereichen Elektro-
/Elektronik-Altgeräte und Schadstoffe vom 15. Dezember 2005, im Teilbereich Einsammeln und Befördern 
von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten vom 10. Mai 2010, 
im Teilbereich Altkleider vom 2. Juli 2012, sowie der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Soest 
vom 14. Dezember 2012, zuletzt geändert durch Satzung vom 12. Dezember 2019 (Amtsblatt Kreis Soest 
Nr. 19/2019, S. 7), einschließlich der Festlegungen für die Maßnahmen der kreisangehörigen Gemeinden 
nach dem Abfallwirtschaftskonzept für den Kreis Soest vom 18. Dezember 1997 (Teil 1) und vom 10. Juni 
1999 (Teil 2), hat der Rat der Stadt Warstein in seiner Sitzung vom 16.12.2024 folgende Satzung 
beschlossen: 
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§ 1 

Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und dieser 

Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als "kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung" bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen 

sind:  
 

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen.  
2. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 

Gegebenheiten erforderlich ist.  
3. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen 

Grundstücken im Stadtgebiet. 
 
(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle wird 

wahrgenommen: 
 
1. vom Kreis Soest für Abfälle aus privaten Haushaltungen nach einer von ihm hierfür erlassenen 

Abfallsatzung. 
2. von der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG) für Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als 

privaten Haushaltungen auf Grund einer Pflichtenübertragung gem. §16 Abs. 2 KrW-/AbfG (alte 
Fassung) i. V. m. § 72 Abs. 1 KrWG.  

 
(4) Die Sammlung von Elektro/-Elektronikaltgeräten nach § 13 Abs. 1 ElektroG sowie die Errichtung von 

Sammelstellen für schadstoffhaltige Abfälle werden vom Kreis Soest wahrgenommen. Ausgenommen 
davon sind ergänzende Holsysteme i.S. des § 13 Abs. 3 Satz 1 ElektroG. 

 
(5) Das Einsammeln und Befördern von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als 

privaten Haushaltungen nimmt abweichend von Absatz 2 Nr. 1 der Kreis Soest nach einer vom ihm 
hierfür erlassenen Satzung wahr, soweit die Stadt diese Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung 
ausgeschlossen hat.  

 
(6) Das Einsammeln und Befördern von Altkleidern und Alttextilien nimmt abweichend von Abs. 2 Nr.1 

der Kreis Soest wahr. 
 
(7) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 Dritter bedienen (§ 

22 KrWG). 
 

(8) Die Stadt wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in öffentlichen 
Einrichtungen der Stadt durchgeführt werden, die Maßgaben des § 2 LKrWG NRW beachtet und 
insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter verwendet werden, die sich durch Wiederverwendbarkeit 
oder Verwertbarkeit auszeichnen.  

 

§ 2 

Abfallentsorgungsleistungen der Stadt 

 

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt umfasst das Einsammeln und Befördern der Abfälle zu 
den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des Kreises Soest bzw. der ESG. 
Wiederverwertbare Abfälle werden – soweit erforderlich (§ 9 KrWG) - getrennt eingesammelt und 
befördert, damit sie einer Verwertung zugeführt werden können. Bei den eingesammelten Abfällen 
handelt es sich insbesondere um Siedlungsabfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 a KrWG. 
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(2) Im Einzelnen erbringt die Stadt gegenüber den Benutzern der kommunalen      
Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:  

 
1. Einsammeln und Befördern von Restmüll; 

 
2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG). Unter Bioabfällen 

sind alle im Abfall enthaltenen biogenen Abfälle zu verstehen, die unter den Verarbeitungs- und 
Rottebedingungen in den Kompostierungsanlagen des Kreises Soest abbaubar sind, wie z.B. 
Obst- und Gemüseabfälle, gekochte und ungekochte Speisereste tierischer oder pflanzlicher 
Herkunft sowie Strauch-, Baumastschnitt, Rasenschnitt und sonstige kompostierbare Küchen- und 
Gartenabfälle (vgl. § 3 Abs. 7 KrWG).  

 
3. Einsammeln und Befördern von Altpapier (Pappe/Papier/Kartonagen) (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

KrWG).  
 

4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen/Sperrmüll, einschließlich verwertbarer 
Bestandteile aus Holz, Metall und Kunststoff (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 KrWG). 

 
5. Einsammeln und Befördern von und Haushaltsgroßgeräten (z. B. Kühlschränke, Gefriergeräte, 

Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Elektroherde und –backöfen aus privaten 
Haushalten). 

 
6. Einsammeln und Befördern von verbotswidrig abgelagerten Abfällen von den der Allgemeinheit 

zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet. 
 

7. Information über die kommunalen Angebote der Abfallsammlung und Beratung über die 
Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen in Zusammenarbeit mit der ESG (als 
Beauftragte des Kreises Soest).  

 
8. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben. 

 
9. Einrichtung und Reinigung von Depotcontainerstandplätzen für die Sammlung von Wertstoffen 

(Altglas, Elektro-Kleingeräte/Metalle, Altkleider). 
 
10. Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt gemäß § 9 und § 9 a KrWG durch eine 

grundstücksbezogene Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen (Restmülltonne, Biotonne, 
Altpapiertonne), durch grundstücksbezogene Sammlungen auf Anmeldung durch den 
Abfallerzeuger im Holsystem (Sperrmüll, Kühlgeräte, Haushaltsgroßgeräte und Baum- und 
Strauchschnitt).  

 
(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verpackungen aus Glas, 

Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen der rein privatwirtschaftlichen 
Dualen Systeme zur Einsammlung, Sortierung und Verwertung von gebrauchten Einweg-
Verpackungen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des Verpackungsgesetzes (VerpackG). Diese 
privatwirtschaftlichen Dualen Systeme sind kein Bestandteil der öffentlichen 
Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt. Es werden im Rahmen dieser Satzung und unter 
Berücksichtigung der Abstimmungsvereinbarung mit den privaten Systembetreibern gemäß § 22 
VerpackG lediglich flankierende Regelungen dahin getroffen, welche Abfälle (Einwegverpackungen) 
in die Erfassungsbehältnisse (z. B. gelbe Tonne, gelber Sack, Altglascontainer) der 
privatwirtschaftlichen Systeme eingeworfen werden können. Die Erfassung von Einweg-
Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton erfolgt gemeinsam über die öffentlich-rechtliche 
Altpapiererfassung der Stadt für Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften (Altpapiertonne, 
Wertstoffhof).  



Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 

50. Jahrgang 19. Dezember 2024 Nr. 16 / S. 16 

 
 
(4) Die Stadt erbringt bei Bedarf ergänzende Sammelleistungen zu den vom Kreis eingerichteten 

Sammelstellen für Elektro-/Elektronikaltgeräte und schadstoffhaltige Abfälle. Nähere Einzelheiten sind 
in den §§ 4, 10 bis 16 dieser Satzung geregelt.  

§ 3 

Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind gemäß § 20 Abs. 3 KrWG folgende Abfälle mit 

Zustimmung des Kreises Soest ausgeschlossen: 
 
1. Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes (z. B. VerpackG) oder einer Rechtsverordnung nach § 25 

KrWG einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen 
tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt nicht durch Erfassung als ihr übertragene 
Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs. 3 Satz 1 KrWG) 

 
2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, 

insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, Menge oder 
Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder 
beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit 
dem Abfallwirtschaftsplänen des Landes durch einen anderen Entsorgungsträger oder Dritten 
gewährleistet ist (§ 20 Abs. 3 Satz 2 KrWG). Dies sind soweit keine anderen Ausschlussgründe 
vorliegen, alle Abfälle, die nicht in der als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt 
sind; die Liste ist Bestandteil dieser Satzung. Die Entsorgungsaufgabe des Einsammelns und 
Beförderns für die von der Stadt ausgeschlossenen Abfälle ist gemäß der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung vom 10.05.2010 auf den Kreis Soest übertragen.  

 
(2) Die Stadt kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung des Kreises Soest widerrufen, 

wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 KrWG). 
 

§ 4 

Sammeln von gefährlichen Abfällen  

 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung 

des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 
5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) werden vom Kreis Soest bei den 
von ihm betriebenen stationären Sammelstellen und bei Bedarf von der Stadt bei den von ihr 
betriebenen ergänzenden mobilen Sammelstellen angenommen. Dies gilt auch für Kleinmengen 
vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 
genannten Abfällen entsorgt werden können (§ 5 Abs. 3 LKrWG NRW) und nach vorheriger 
Anmeldung bei der vom Kreis Soest beauftragten ESG oder bei der Stadt ausreichende 
Sammelkapazität vorhanden ist sowie gesonderte Übernahmescheine gem. Nachweisverordnung 
ausgestellt werden können. Schadstoffhaltige Abfälle im Sinne des Satzes 1, sind diejenigen Abfälle, 
die in der als Anlage 2 zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt sind; die Liste ist Bestandteil 
dieser Satzung. 

 
(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-

Verordnung dürfen nur zu den vom Kreis Soest festgelegten Zeiten an den stationären Sammelstellen 
des Kreises und/oder mobilen Sammelstellen der Stadt angeliefert werden. Die Standorte der 
Sammelstellen und Sammelfahrzeuge werden von der Stadt bekannt gegeben. 

 
(3) Kleinmengen gefährlicher Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, die zusammen mit 

denen aus privaten Haushaltungen entsorgt werden können, für die aber bei den Sammelstellen des 
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Kreises oder der ergänzenden gemeindlichen Sammlung die erforderliche Sammelkapazität und die 
nachweistechnischen Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 nicht geschaffen werden können, sind 
an den Sammelstellen der ESG zu den dafür bekannt gegebenen Terminen anzuliefern.  

 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 

dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines Grundstücks an die kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen (Anschlussrecht). 

 
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt hat im Rahmen der §§ 

2 - 4 dieser Satzung das Recht, die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungsrecht). 

 

§ 6 

Anschluss- und Benutzungszwang  

 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstückes ist verpflichtet, sein Grundstück 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn das Grundstück von privaten 
Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer eines Grund-
stückes als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesitzer (z.B. Mieter, Pächter) auf einem an 
die kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 
bis 4 dieser Satzung die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur 
Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushalten der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushalten 
sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG. i.V.m. § 2 Nr. 2 Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) Abfälle, die 
in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen 
und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallstellen wie 
Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken oder Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu 

Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerblich/industriell genutzt werden, haben gemäß § 17 
Abs. 1 Satz 2 KrWG gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken 
Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie haben nach § 
7 Abs. 2 der Gewerbeabfall-Verordnung für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 
GewAbfV eine Pflichtrestmülltonne nach § 11 dieser Satzung zu benutzen. Gewerbliche 
Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Verordnung aufgeführt sind, 
insbesondere gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund 
ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten und öffentlichen 
Einrichtungen. Abfälle gelten als angefallen, wenn erstmalig die Begriffsmerkmale in § 3 Abs. 1 KrWG 
erfüllt sind. Das sog. Huckepackverfahren ist unzulässig, d. h. angefallener Restmüll darf als 
gemischter Siedlungsabfall (Abfallschlüssel-Nummer 20 03 01) nicht mit anderen Abfällen, die einer 
anderen Abfallschlüssel-Nummer der Anlage zur Abfallverzeichnisverordnung zuzuordnen sind, 
entsorgt werden. Im Übrigen gilt Abfall zur Beseitigung als angefallen, wenn konkrete 
Verwertungsmaßnahmen durch den gewerblichen Abfallbesitzer/-erzeuger unter Beachtung der 
Vorgaben zur Trennung von Abfällen in den §§ 3 und 4 GewAbfV nicht schlüssig und nachvollziehbar 
aufgezeigt werden können. Dieses ist z. B. bei benutzten Staubsaugerbeuteln, benutzten 
Papiertaschen- bzw. Papierküchentüchern, Küchenschwämmen, benutzten Damenbinden und 
Tampons, Zigarettenkippen sowie zerbrochenem Porzellan anzunehmen. Die Zuteilung des 
Gefäßvolumens für die Pflichtrestmülltonne erfolgt auf der Grundlage der Maßgaben in § 11 Abs. 3 
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dieser Satzung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der freiwilligen Benutzung einer Biotonne, 
damit die Fehlwurfquote bezogen auf Glas und Bioabfälle von nicht mehr als 5 % in einem 
Abfallgemisch eingehalten werden kann, welches gemäß den §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 1 GewAbfV einer 
Vorbehandlungsanlage zuzuführen ist. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die 

anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushalten zu Wohnzwecken 
genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer gemeinsamen 
Restmülltonne durch die privaten Haushaltungen und die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen 
Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich.  

 
(4) Der Anschluss- und Benutzungszwang erstreckt sich auch auf die Bioabfälle aus Haus und Garten.  

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang erstreckt sich auch auf das Altpapier aus privaten 

Haushaltungen. 
 
(6) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen sowie das Abbrennen von sog. Brauchtumsfeuern ist durch 

Allgemeinverfügung der Stadt vom 22.01.2007 geregelt worden. Das Verbrennen von pflanzlichen 
Abfällen sowie das Abbrennen von sog. Brauchtumsfeuern ist bei der Stadtverwaltung, Sachgebiet 
Sicherheit und Ordnung, anzuzeigen.    

 

§ 7 

Ausnahmen vom Benutzungszwang  

 
Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht,  
 

1. soweit Abfälle gemäß § 3 Abs.1 dieser Satzung von der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 
ausgeschlossen sind; 

2. soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 
25 KrWG unterliegen und die Stadt an deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
KrWG);  

3. soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine 
nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 18 KrWG zulässige gemeinnützige Sammlung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden;  

4. soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach § 17 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 4, § 18 KrWG zulässige gewerbliche Sammlungen einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden;  

5. soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG freiwillig 
zurückgenommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber durch die 
zuständige Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 Abs. 3 oder Abs. 4 
KrWG erteilt worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG). 

 

§ 8 

Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale 

Abfallentsorgungseinrichtung 

 
(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung besteht bei 

Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden, soweit der/die 
Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige schlüssig und nachvollziehbar nachweist, dass er/sie nicht 
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nur willens, sondern auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden 
kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. § 7 Abs.3 KrWG auf diesem Grundstück 
selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch 
Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwertung). Die Stadt stellt 
auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob und 
inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 1 2. 
Halbsatz KrWG besteht. 

 
(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die nicht zu 

Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industriell/gewerblich genutzt oder gewerblich genutzt 
werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm anfallenden Abfälle 
zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und kein überwiegendes öffentliches 
Interesse eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfordern. Die Stadt stellt auf der Grundlage 
der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom 
Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG i.V.m. § 7 GewAbfV 
besteht. 

 

§ 9 

Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
Soweit der Kreis Soest für Abfälle, deren Einsammeln und Befördern durch die Stadt gemäß § 3 dieser 
Satzung ausgeschlossen ist, in seiner Satzung für das Einsammeln und Befördern keine anderen 
Regelungen getroffen hat, sind Erzeuger/Besitzer verpflichtet, diese Abfälle zum Zwecke des Verwertens, 
Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Soest 
in der jeweils gültigen Fassung zu der vom Kreis Soest angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage 
oder Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Kreis Soest das 
Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum 
Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage 
der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG) und bei einem Ausschluss der Abfälle durch die ESG zu 
einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. 
 

§ 10 

Abfallbehälter und Abfallsäcke 

 
(1) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der 

Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle voneinander getrennt zu 
halten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr. 

 
(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen: 

 
a) Abfallbehälter für Restmüll mit der Gefäßgröße 120 l, 240 l und 1.100 l. 

b) Abfallbehälter für Bioabfälle in den Gefäßgrößen 120 l, 240 l und 1.100 l. 

c) Abfallbehälter für Altpapier in den Gefäßgrößen 240 l und 1.100l. 

d) Von der Stadt für Restmüll zugelassene Abfallsäcke (90 l) für vorübergehend mehr anfallende 
Abfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen. Die Abfallsäcke werden von der Stadt 
eingesammelt, soweit sie neben den zugelassenen Abfallbehältern am Abfuhrtag zugebunden 
bereitgestellt sind. 

e) Von der Stadt für Biomüll zugelassene Abfallsäcke (120 l) für vorübergehend mehr anfallende 
Abfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen. Die Abfallsäcke werden von der Stadt 
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eingesammelt, soweit sie an den Abfuhrtagen der regulären Baum- und Strauchschnittsammlung 
bereitgestellt sind. 

f) Wechselbehälter (Absetz-/Abrollcontainer) in den Größen 7 cbm, 10 cbm, 15 cbm, 20 cbm und 
Multipresscontainer in den Größen 20 cbm, 30 cbm, 40 cbm, die von dem von der Stadt 
beauftragten Unternehmen gestellt werden. 

§ 11 

Anzahl und Größe der Abfallbehälter 

 
(1) Jedes Grundstück erhält von der Stadt: 

 
1. Einen Abfallbehälter für Restmüll (Restmülltonne). 
2. Einen Abfallbehälter für Biomüll (Biotonne). 
3. Einen Abfallbehälter für Papier (Papiertonne). 

 
(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die auf dem Grundstück anfallenden Abfälle zur 

Beseitigung ausreichend Gefäßvolumen für Restmüll, Biomüll und Papier vorzuhalten. Bei 
Grundstücken mit privaten Haushalten, die die gegebenen Verwertungs- und 
Vermeidungsmöglichkeiten hinreichend ausschöpfen, ist ein Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen von 30 
Litern pro Person und Woche vorzuhalten. Die Zuteilung des Gefäßvolumens bei dem Restmüllgefäß 
erfolgt auf der Grundlage des festgesetzten Mindest-Restmüll-Gefäßvolumens pro Person und 
Woche. Wird festgestellt, dass die vorhandenen Abfallbehälter für die Aufnahme des regelmäßig 
anfallenden Abfalls nicht ausreichen und sind zusätzliche Abfallbehälter nicht beantragt worden, teilt 
die Stadt das erforderliche Behältervolumen zu. Nach schriftlicher Aufforderung durch die Stadt hat 
der Anschlusspflichtige die erforderlichen Behälter entgegenzunehmen und aufzustellen. Kommt er 
dieser Aufforderung nicht nach, so hat er die Aufstellung der Abfallbehälter durch die Stadt zu dulden. 

 
(3) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird das zur 

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behältervolumen für Abfälle zur 
Beseitigung durch die Stadt nach dem tatsächlichen Abfallaufkommen festgelegt. Diese Festlegung 
erfolgt auf der Grundlage von, durch den Abfallerzeuger/Abfallbesitzer diesbezüglich vorzulegender 
Nachweise und ggf. eigenen Ermittlungen/Erkenntnissen der Stadt. Abweichend kann der 
Behälterbedarf unter Zugrundelegung von Einwohnergleichwerten ermittelt werden, wenn vom 
Abfallerzeuger keine ausreichenden Nachweise zum tatsächlichen Abfallaufkommen geliefert werden. 
Je Einwohnergleichwert wird ein Mindest-Gefäßvolumen von 15 Litern pro Woche zur Verfügung 
gestellt. 
 

 Einwohnergleichwerte werden nach folgenden Maßgaben festgesetzt: 
 

Unternehmen / Institution je  

Platz / Beschäftigten / Bett 

Einwohnergleichwert 

a) Krankenhäuser, Kliniken und 
ähnliche Einrichtungen 

je Platz 1 

b) Öffentl. Verwaltungen, 
Geldinstitute, Verbände, 
Krankenkassen, 
Versicherungen, selbständig 
Tätige der freien Berufe, 
selbständige Handels-, 
Industrie- u. 
Versicherungsvertreter 

je 3 Beschäftigte 1  
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c) Schulen, Kindergärten je 10 Schüler / Kinder 1  

d) Speisewirtschaften, 
Imbissstuben 

je Beschäftigten 4  

e) Gaststättenbetriebe, die nur 
als Schankwirtschaft 
konzessioniert sind, Eisdielen 

je Beschäftigten 2  

f) Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1  

g) Lebensmitteleinzel- u. 
Großhandel 

je Beschäftigten 2  

h) Sonstige Einzel- u. 
Großhandel 

je Beschäftigten 0,5  

i) Industrie, Handwerk u. übrige 
Gewerbe 

je Beschäftigten 0,5  

 
(4) Beschäftigte im Sinne des § 11 Abs. 3 sind alle in einem Betrieb Tätige (z.B. Arbeitnehmer, 

Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte. 
Halbtags-Beschäftigte werden zu ½ bei der Veranlagung berücksichtigt. Beschäftigte, die weniger als 
die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu ¼ 
berücksichtigt. 

  
(5) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen 

Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllgefäß gesammelt werden können, wird 
das sich nach § 11 Abs. 3 berechnete Behältervolumen zu dem nach § 11 Abs. 2 zur Verfügung zu 
stellende Behältervolumen hinzugerechnet. 

 
(6) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungsterminen auf der Grundlage einer fototechnischen 

Dokumentation festgestellt, dass das bereitgestellte Mindest-Behältervolumen nicht ausreicht, so hat 
der Grundstückseigentümer die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem nächst größeren 
Behältervolumen zu dulden.  

 
(7) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungsterminen auf der Grundlage einer fototechnischen 

Dokumentation festgestellt, dass Bioabfallgefäße oder Papiergefäße mit Restmüll oder anderen 
Abfällen falsch befüllt worden sind, so werden wegen der damit verbundenen Verhinderung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung dieser Abfälle die Bioabfall- und/oder Altpapiergefäße 
eingezogen und durch Restmüllgefäße mit einem entsprechenden Fassungsvolumen der 
eingezogenen Bioabfall- und Altpapiergefäße ersetzt. 

 
(8) Die Möglichkeit der Wahl von Behältervolumen besteht jeweils zum 01. eines jeden Monats. 

Änderungen sind bis zum 15. des Vormonats zu beantragen. 
 

§ 12 

Standort und Transportweg für Abfallbehälter 

 

(1) Die Abfallbehälter sind zur Leerung unmittelbar am Straßenrand aufzustellen. Der 
Grundstückseigentümer hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Abfallentsorgung ohne 
Schwierigkeiten und ohne Zeitverlust zu sichern. Die zu leerenden Abfallbehälter (Restmüll-, Bioabfall-
, Altpapierbehälter) sind zu den von der Stadt festgesetzten Abfuhrzeiten so an der Straße 
aufzustellen, dass vorübergehende Personen und der Fahrzeugverkehr nicht gefährdet oder 
unzumutbar behindert werden. Die Stadt behält sich vor, in bestimmten Fällen den Abholplatz für die 
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Abfallbehälter und Beistellsäcke festzulegen (z.B. an der nächsten durchgängig befahrbaren Straße). 
Dies gilt insbesondere für Grundstücke, die nicht unmittelbar an einer für Sammelfahrzeuge 
befahrbaren Straße liegen und für Grundstücke bei deren Anfahrt ein Rückwärtsfahren des 
Sammelfahrzeuges erforderlich ist oder die Anfahrt nur unter Gefährdung Dritter oder der mit der 
Sammlung und dem Transport beauftragten Bediensteten erfolgen kann. Bei Straßensperrungen im 
Gebiet der angeschlossenen Straßen sind die Abfallbehälter und Abfallsäcke vor der Straßensperrung 
so aufzustellen, dass sie für den Abfuhrwagen gut erreichbar sind. Wenn das Müllfahrzeug nicht am 
Grundstück vorfahren kann, müssen die Abfallbehälter und Abfall- und Wertstoffsäcke vom 
Grundstückseigentümer an der nächsten vom Sammelfahrzeug benutzbaren Fahrstraße bereitgestellt 
werden. Nach der Abfuhr sind die Abfallbehälter unverzüglich wieder von der Straße zu entfernen. 

(2) Die Haftung für Schäden, die aus der Bereitstellung der Abfallbehälter und Abfall- bzw. Wertstoffe zur 
Abfuhr entstehen, richten sich nach den allgemeinen Vorschriften. 

(3) Kann der Abfall durch einen Umstand, den die Stadt nicht zu vertreten hat, nicht abgefahren werden, 
so kommt eine Abfuhr vor dem nächsten regelmäßigen Abfuhrtag nur als Sonderleistung gegen 
Erstattung der tatsächlichen Kosten in Betracht. 

 

§ 13 

Benutzung der Abfallbehälter und Sammelangebote 

 
(1) Die Abfallbehälter werden von der Stadt gestellt. Sie bleiben Eigentum des beauftragten 

Entsorgungsunternehmens und werden von ihr unterhalten.  
 
(2) Die Abfälle müssen in die von der Stadt gestellten Abfallbehälter oder in die in Abstimmung mit der 

Stadt dafür zur Verfügung gestellten Depotcontainer entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt 
werden. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder neben die 
Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt werden. 
 

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern 
zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können. 

 
(4) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle getrennt nach Bioabfällen, Altpapier, Glas, Metallen, 

Kunststoffen, Verbundstoffen, Elektro-Altgeräten sowie Restmüll zu halten und wie folgt zur 
Einsammlung im Rahmen der Abfallentsorgung durch die Stadt bereitzustellen:  
 

1. Altpapier ist in den Abfallbehälter (Papiertonne) einzufüllen, der auf dem Grundstück des 
Abfallbesitzers zur Verfügung steht, und in diesem Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen. 

2. Bioabfälle sind in den Abfallbehälter (Biotonne) einzufüllen, der auf dem Grundstück des 
Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen. 
Zur Sicherung der Kompostqualität und aus verarbeitungstechnischen Gründen dürfen für die 
Getrenntsammlung von Bioabfällen an den Anfallstellen keine Kunststofftüten oder 
kunststoffähnliche Abfallsäcke verwendet werden, auch dann nicht, wenn für diese der Nachweis 
der biologischen Abbaubarkeit erbracht wird.  

3. gebrauchte Einweg-Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Verbundstoffen oder Metall sind in die 
im Rahmen des privatwirtschaftlichen Rücknahmesystems gemäß § 14 VerpackG zur Verfügung 
gestellten Gelben Säcke einzufüllen und in diesen zur Abholung bereitzustellen. 

4. der verbleibende Restmüll ist in den Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des 
Abfallbesitzers zur Verfügung steht, und in diesem Abfallbehälter oder in dafür zugelassenen 
Abfallsäcken zur Abholung bereitzustellen. 

5. Einweggläser und Einwegflaschen aus Glas sind nach Farben getrennt in die im Stadtgebiet zur 
Verfügung stehenden Glascontainer einzufüllen. 
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6. Altkleider sind in die im Stadtgebiet vom Kreis Soest in Kooperation mit den gemeinnützigen 

Sammlern zur Verfügung gestellten Altkleidercontainer einzufüllen, oder bei einer Kleiderkammer 
einer vom Kreis Soest zugelassenen gemeinnützigen Sammelorganisation abzugeben. Altkleider 
können auch bei einer in Kooperation mit dem Kreis Soest durchgeführten gemeinnützigen oder 
ansonsten zugelassenen Straßensammlung am jeweils bekanntgegebenen Sammeltag zur 
Abholung bereitgestellt werden. 

7. Kleinmetalle und Elektro-Kleingeräte können in die im Stadtgebiet zur Verfügung gestellten 
Depotcontainer für Elektro- und Elektronik-Kleingeräte/Metalle eingefüllt werden. 

 
(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der 

Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht neben die Abfallbehälter geworfen oder daneben gestellt 
werden. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen in einer Art und Weise 
verdichtet werden, so dass eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr möglich ist, weil der Inhalt 
nicht mehr geschüttet werden kann und hierdurch der Entleerungsvorgang ausgeschlossen ist. Die 
Verwendung jedweder technischen Hilfsmittel zum Einstampfen, Verdichten und/oder Verpressen von 
Abfällen in den Abfallbehältern ist nicht gestattet. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder 
heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen oder Abfälle in den Abfallbehältern zu verbrennen.  

 
(6) Die jeweiligen Abfallbehälter dürfen mit ihrem Inhalt das auf den Behältern angegebene zulässige 

Maximalgewicht nicht überschreiten. Ist auf dem Abfallbehältnis kein Maximalgewicht angegeben, 
dürfen folgende Maximalgewichte nicht überschritten werden: 

 
  120 Liter:   50 kg 

    240 Liter: 100 kg 
1100 Liter:  400 kg 

 
(7) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder das 

Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht in die 
Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden. 

 
(8) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder 

durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften. 

 
(9) Wird bei der Abholung festgestellt, dass Abfallbehälter nicht ihrer Zweckbestimmung entsprechend 

benutzt wurden (§ 13 Abs. 2, 4, 5, 6, 7 dieser Satzung) oder dass das in § 13 Abs. 6 dieser Satzung 
festgelegte Maximalgewicht überschritten wird, kann die Stadt oder der von ihr mit der Abfuhr der 
Abfälle Beauftragte die Entleerung bzw. Mitnahme der Abfallbehälter verweigern. Ein Anspruch auf 
Minderung der Abfallentsorgungsgebühr wird dadurch nicht begründet. Bei Fehlbefüllungen sind die 
Abfälle entweder durch den Verursacher nach den Bestimmungen dieser Satzung nachzusortieren 
oder als Restmüll (z.B. über gebührenpflichtige Restabfallsäcke der Stadt) zu entsorgen. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, die betroffenen Abfallbehälter nach gesonderter Anmeldung bei der Stadt im 
Rahmen einer gebührenpflichtigen Sonderleerung bereit zu stellen, deren Termin von der Stadt 
Warstein festgelegt wird. Eine mögliche Ahndung von Verstößen gegen die Trennpflichten nach dieser 
Satzung als Ordnungswidrigkeit bleibt von dieser Regelung unberührt.  

 
(10) Bei fortgesetzten Verstößen gegen die Trennpflichten nach dieser Satzung hinsichtlich der Biotonne 

oder der Altpapiertonne ist die Stadt berechtigt, die vorhandenen Bio- oder Altpapiertonnen ganz oder 
teilweise abzuziehen und durch gebührenpflichtige Restmülltonnen zu ersetzen.  

 
(11) Elektro- und Elektronikaltgeräte sind von den Abfallbesitzern/-erzeugern einer von den übrigen 

Abfällen getrennten Sammlung/Erfassung zuzuführen. Die Sammlung erfolgt über die Sammelstellen 
des Kreises Soest (Bringsystem) und/oder für Alt-Kühlgeräte und Haushaltsgroßgeräte über die 
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Sammlung der Stadt (Holsystem). Die Anlieferung von mehr als haushaltsüblichen Mengen ist bei der 
vom Kreis Soest beauftragten ESG anzumelden. Dies gilt insbesondere für Altgeräte, die vom 
Vertreiber gem. § 17 ElektroG zurückgenommen werden. Die Sammelstelle wird in solchen Fällen von 
der ESG nach der jeweils verfügbaren Sammelkapazität zugewiesen. Elektro- und Elektronik-
Kleingeräte können auch in die im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Depotcontainer für Elektro-
/Elektronik-Kleingeräte und Metalle eingefüllt werden.  

 
(12) Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 Batteriegesetz (BattG) sind vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 BattG) als 

Besitzer von Altbatterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 BattG vom unsortierten Siedlungsabfall einer 
getrennten Erfassung zuzuführen. Dieses gilt gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 BattG nicht für Altbatterien, 
die in andere Produkte fest eingebaut worden sind. Die Stadt informiert darüber, in welcher Art und 
Weise die getrennte Rücknahme von Altbatterien erfolgen soll.  

 
(13) Die Stadt gibt die Termine für die Einsammlung verwertbarer Stoffe und die Standorte der 

Annahmestellen und der Depotcontainer (Sammelcontainer) bekannt.  
 

(14) Die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und in öffentlichen Anlagen (z. B. Friedhöfen) oder 
an öffentlichen Gebäuden aufgestellten Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe) sind für Abfälle bestimmt, 
die bei einzelnen Personen bei Benutzung der öffentlichen Anlage, beim Verzehr von Lebens- und 
Genussmitteln im Freien oder bei der Teilnahme am Verkehr (Fahrscheine, Handzettel) anfallen. Es 
ist unzulässig, diese Abfallbehälter zum Ablagern anderer Abfälle zu benutzen. 

 
(15) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depotcontainer für nur werktags in der Zeit von 7.00 bis 

20.00 Uhr genutzt werden. 
 

§ 14 

Benutzergemeinschaften 

 
(1) Eigentümer von benachbarten Wohngrundstücken können sich zu Benutzergemeinschaften 

zusammenschließen und Abfallbehälter gemeinsam nutzen. Der Zusammenschluss bedarf der 
Zustimmung der Stadt. Dem Antrag auf Zustimmung sind beizufügen: 

 
1. schriftliche Absichtserklärung der beteiligten Anschlusspflichtigen mit Unterschriftenliste, 

 
2. schriftliche Erklärung eines der beteiligten Eigentümer, dass er die Verpflichtungen aus dieser 

Satzung, die im Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung des Abfallbehälters stehen, für die 

Benutzergemeinschaft übernimmt und gegenüber der Stadt für die gemeinsame Nutzung des 

Abfallbehälters zahlungspflichtig ist, 

 
3. schriftliche Erklärung, auf welchem der beteiligten Grundstücke der gemeinsam genutzte 

Abfallbehälter vorgehalten wird. 

 
(1a) Auf Antrag der Grundstückseigentümer wird eine Benutzergemeinschaft für benachbarte Grundstücke 

auch für den Altpapierbehälter zugelassen.  
(2) Die an der Benutzergemeinschaft beteiligten Grundstückseigentümer haften gegenüber der Stadt im 

Hinblick auf die zu zahlenden Abfallentsorgungsgebühren als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 421 
ff. BGB. 
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§ 15 

Häufigkeit und Zeit der Leerung der Abfallbehälter und –säcke 

 
Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen Abfallbehälter werden wie folgt entleert: 
  

1. Der Abfallbehälter für Restmüll wird im 4-Wochen-Rhythmus entleert. Gleichzeitig werden die 
bereitgestellten Abfallsäcke für Restmüll abgefahren. 

2. Der Abfallbehälter für Bioabfälle wird im 2-Wochen-Rhythmus entleert. 

3. Der Abfallbehälter für Altpapier wird im 4-Wochen-Rhythmus entleert.  

4. Der Abfallbehälter für Windeln (mit 5-stelliger Nummer gekennzeichnet) wird im 2-Wochen-
Rhythmus entleert.  

5. Der Abfallbehälter für Restmüll in der Größe 1.100 l wird im 2-Wochen-Rhythmus entleert. 

6. Der „Gelbe Sack“ für gebrauchte Einweg-Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Verbundstoffen 
oder Metall wird im 2-Wochen-Rhythmus abgefahren. 

7. Wechselbehälter sowie Multipressbehälter werden auf Anforderung von dem durch die Stadt 
beauftragten Unternehmen entsorgt. 

8. Die Abfuhr der Abfälle und Wertstoffe (Ziffer 1-7) erfolgt zwischen 6.00 Uhr und 19.00 Uhr.  Die 
Abfallbehälter und –säcke sind frühestens am Abend vor dem Abfuhrtag, spätestens am jeweiligen 
Abfuhrtag bis 6.00 Uhr zur Entleerung bzw. Abholung am Fahrbahnrand bzw. auf dem Gehweg der 
von dem Sammelfahrzeug zu befahrenen Straße bereitzustellen. Eine Behinderung des Verkehrs 
muss unterbleiben. 

9. Die Abfuhrtage sowie notwendige Änderungen der regelmäßigen Abfuhren werden von der Stadt 
bekannt gegeben. 

 

§ 16 

Entsorgung von Sperrmüll, Baum- und Strauchschnitt,  

Elektro- und Elektronik-Altgeräten und Altbatterien  

 
(1) Sperrige Abfälle, die wegen ihres Umfanges oder ihres Gewichtes nicht in die nach dieser Satzung 

zugelassenen Abfallbehälter eingefüllt werden können (Sperrmüll, einschließlich sperriger 
Haushaltsgegenstände aus Altholz, Metall oder Kunststoff), werden auf Anforderung des 
Anschlussberechtigen und jedes anderen Abfallbesitzers im Gebiet der Stadt von der Stadt außerhalb 
der regelmäßigen Abfallentsorgung getrennt abgefahren oder sind durch den Abfallbesitzer/-erzeuger 
oder durch einen von ihm beauftragten Transporteur an die dafür zugelassenen 
Entsorgungsanlagen/Annahmestellen des Kreises Soest anzuliefern. Zum Sperrmüll zählt 
insbesondere mobiles Wohnungsinventar. Nicht zum Sperrmüll zählen z.B. Abfälle in Kartons, Kisten 
und Säcken; Fahrzeugteile, Abfälle, die bei Bau-, Umbau- oder Reparaturarbeiten anfallen, wie Steine, 
Dachziegel, Pappen, Bauhölzer, Holzverschalungen, Holzvertäfelungen, Fenster, Rollläden, WC-
Becken, Türen, Wannen, Waschbecken; Zäune, Gartenabfälle. Im Zweifelsfall entscheidet die Stadt, 
welche Gegenstände abgefahren werden. Für sperrige Abfälle, die nicht von Hand verladen werden 
können, besteht keine Abholpflicht und sind somit durch den Abfallbesitzer/-erzeuger an die dafür 
zugelassenen Entsorgungsanlagen/Annahmestellen des Kreises Soest anzuliefern. Auch sperrige 
Abfälle sind gemäß § 3 Abs. 5 a Nr. 1 KrWG Siedlungsabfälle. 

 
(2) Baum- und Strauchschnitt, der aufgrund seines Umfanges, Gewichtes oder Sperrigkeit nichtin die von 

der Stadt zur Verfügung stehende Biotonne eingefüllt werden kann, ist bei den von der Stadt 
durchgeführten Baum- und Strauchschnittsammlungen zur Abholung bereitzustellen oder durch den 
Abfallbesitzer/-erzeuger oder durch einen von ihm beauftragten Transporteur an die dafür 
zugelassenen Entsorgungsanlagen/Annahmestellen des Kreises Soest anzuliefern. 
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(3) Elektro- und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 ElektroG sind vom Besitzer der Altgeräte gemäß § 
10 Abs. 1 ElektroG getrennt vom Sperrmüll zu halten und zu einer Sammelstelle des Kreises Soest 
zu bringen oder bei der Stadt zur Abholung anzumelden. Die Abholung durch die Stadt erfolgt nur für 
folgende Alt-Kühlgeräte und Haushaltsgroßgeräte: Kühlschränke, Gefriergeräte, Waschmaschinen, 
Wäschetrockner, Geschirrspüler, Elektroherde und –backöfen aus privaten Haushalten. Über die 
Abholung von anderen als den vorgenannten Elektro-Großgeräten entscheidet die Stadt im Einzelfall. 
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgeräten 
umschlossen sind, gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 ElektroG vor der Abgabe an der Erfassungsstelle von 
diesen zu trennen und der gesonderten Altbatterien-Entsorgung zuzuführen. Dieses gilt gemäß § 10 
Abs. 1 Satz 3 ElektroG nicht, soweit nach § 14 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 ElektroG Altgeräte separiert 
werden, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten. Die Abholtermine für Elektro- und Elektronik-
Altgeräte werden gesondert durch die Stadt bekannt gegeben. (Alternativ: Die Abholtermine für Alt-
Kühlgeräte und Haushaltsgroßgeräte werden von der Stadt nach Anmeldung bekanntgegeben.) Die 
Abholung der Geräte ist gebührenpflichtig.  
 

(4) Die in den Absätzen 1 - 3 geregelten Sonder-Abfuhren sind bei der Stadt anzumelden. Die 
Abfuhrtermine werden von der Stadt bekanntgegeben. 
 

(5) Sperrmüll, Baum- und Strauchschnitt, sowie Altkühlgeräte und Haushaltsgroßgeräte sind frühestens 
am Abend vor dem Abfuhrtag, spätestens am jeweiligen Abfuhrtag bis 6.00 Uhr am Fahrbahnrand 
bzw. auf dem Gehweg der von dem Sammelfahrzeug zu befahrenen Straße bereitzustellen, wobei 
eine vermeidbare Behinderung des Verkehrs unterbleiben muss. 

 

§ 17 

Anmeldepflicht 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den erstmaligen Anfall von Abfällen, die voraussichtliche 

Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen sowie jede wesentliche 

Veränderung der anfallenden Abfälle oder ihrer Menge unverzüglich anzumelden und das 

erforderliche Behältervolumen zu beantragen. 

 
(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue   Eigentümer 

verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 

 

§ 18 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbesitzer/Abfallerzeuger sind 

verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu 
gehört insbesondere die Mitteilung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl 
der Betten in Kliniken und Beherbergungsunternehmen. 

 
(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, 

sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von Abfallgefäßen auf ihrem 
Grundstück sowie das Betreten des Grundstücks zum Zweck des Einsammelns und zur Überwachung 
des Getrennthaltens und der Verwertung von Abfällen zu dulden.   
 

(3) Den Bediensteten oder Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung 
befolgt werden, ungehinderter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser Satzung 
Anschluss- und Benutzungszwang besteht.  
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(4) Anordnungen von Bediensteten und Beauftragten der Stadt ist Folge zu leisten.  
 
(5) Die Bediensteten oder Beauftragten der Stadt haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten 

Dienstausweis oder eine Vollmacht auszuweisen. 
 

(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit durch 
§ 18 Abs. 2, 3 dieser Satzung i.V.m. § 19 Abs. 1 Satz 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeschränkt. 

 

§ 19 

Unterbrechung der Abfallentsorgung 

 

(1) Unterbleibt die der Stadt obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Einschränkungen, 

Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen 

Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen so bald wie möglich 

nachgeholt.  

 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder auf 

Schadenersatz. 

 

§ 20 

Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 

/Anfall der Abfälle 

 
(1) Die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn dem anschluss- und 

benutzungspflichtigen Abfallerzeuger/Abfallbesitzer die nach dieser Satzung festgelegten 
Abfallbehältnisse zur Verfügung gestellt werden oder ein oder mehrere Abfallgefäße anderweitig 
vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das an die kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung der 
bereitgestellten Abfallbehältnisse angefahren wird. 

 
(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Voraussetzungen des 

Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind. 
 
(3) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen. Im Abfall 

vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. 
 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen 

oder wegzunehmen. 
 

§ 21 

Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt und die sonstige Erfüllung 
abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt werden Abfallentsorgungsgebühren nach der zu dieser 
Satzung erlassenen Gebührensatzung für die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt 
Warstein in der jeweils gültigen Fassung erhoben.  
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§ 22 

Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten gelten 
entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte im Sinne 
des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines Grundstücks 
dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, 
dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind.  
 

§ 23 

Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im 
Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, 
der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 

§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er 
 

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Stadt zum Einsammeln oder Befördern 
überlässt; 

 
b) getrennt zu entsorgende Wertstoffe oder schadstoffhaltige Abfälle zusammen mit dem Restmüll 

(Müll nach Entzug der Wertstoffe und schadstoffhaltigen Abfälle) zur öffentlichen Abfallentsorgung 
bereitstellt (§§ 4, 13 Abs. 4); 

 
c) überlassungspflichtige Abfälle der Stadt nicht überlässt oder von der Stadt bestimmte 

Abfallbehälter und Abfallsäcke gemäß § 6 Abs. 1, § 6 Abs. 2, § 11 Abs. 1 dieser Satzung zum 
Einfüllen von Abfällen nicht benutzt; 

 
d) der Verpflichtung zur Selbstbeförderung nicht nachkommt (§ 9); 
 
e) nicht die erforderlichen Abfallbehälter anfordert (§ 11); 
 
f) Abfallbehälter nach der Entleerung nicht unverzüglich von den öffentlichen Verkehrsflächen 

entfernt (§ 12 Abs. 1)  
 
g) als Grundstückseigentümer bzw. als anderer Berechtigter und Verpflichteter (§ 22) nicht dafür 

sorgt, dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zugänglich sind (§ 13 Abs. 3); 
 
h) Abfallbehälter oder Abfallsäcke entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 Abs. 2, Abs. 4 - 7, Abs. 

11 - 12 und Abs. 14 dieser Satzung befüllt; 
 
i) Abfallbehälter und Abfallsäcke, Haushaltskühl- und -gefriergeräte, Baum- und Strauchschnitt, 

Laub sowie andere Kleingartenabfälle außerhalb der Abfuhrtage und der in § 15 Ziffer 8 
festgelegten Zeiten in den öffentlichen Verkehrsraum bringt oder belässt oder sie an Abholtagen 
so im öffentlichen Verkehrsraum aufstellt oder so ablagert, dass der Verkehr unnötig behindert 
wird (§§ 15 Abs. 8, 16 Abs. 2 und Abs. 3 - 5); 
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j) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls nicht 

unverzüglich anmeldet (§ 17 Abs. 1); 
 
k) die Mitteilung über den Wechsel im Grundeigentum unterlässt (§ 17 Abs. 2); 
 
l) den durch Dienstausweis legitimierten Beauftragten der Stadt Warstein den Zutritt zu dem 

Grundstück oder die erforderliche Auskunftserteilung verweigert (§ 18 Abs. 1 – 4); 
 
m) anfallende Abfälle entgegen dieser Satzung unbefugt durchsucht oder wegnimmt (§ 20 Abs. 2 i.V. 

m § 20 Abs. 4); 
 
n) die auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen aufgestellten Abfallbehälter 

bestimmungswidrig benutzt (§ 13 Abs. 14); 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden, so weit nicht 

andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen. 
 

§ 25 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Warstein vom 23.05.1991 in der Fassung vom 28.11.2022 außer Kraft.  
______________________________________________________________________ 
   
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Warstein vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Warstein, den 17.12.2024 
 
In Vertretung: 
 
gez. 
( R e d d e r ) 
- 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer - 
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Anlage 1 

zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
 
Liste der zum Einsammeln und Befördern durch die Stadt zugelassenen Abfälle:  
 
Bezeichnung    Abfallschlüsselnummer 
Gemischte Siedlungsabfälle    200301 
Sperrmüll    200307 
biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle    200108 
biologisch abbaubare Abfälle    200201 
Papier und Pappe    200101 
Geräte die FCKW enthalten (Kühlgeräte)    200123* 
Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte    200136 
Metalle    200140 
Holz (z.B. sperriges Altholz mit Ausnahme von Holz,  
         das gefährliche Stoffe enthält)                              200138 
Kunststoffe                                                                     200139 
Bekleidung     200110 
Textilien            200111 
 
 * = gefährlicher Abfall 
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Anlage 2 

zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Warstein 
 
Liste der gemäß § 4 zugelassenen Schadstoffe: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) nur soweit tatsächlich keine Rücknahmevorrichtungen nach der Altölverordnung vom 27.10.87 zur 
Verfügung stehen ist die Abgabe an der Sortier- und Umladeanlage Erwitte und am AWZ Werl möglich. 

* = gefährlicher Abfall 

 

Abfallschlüssel Bezeichnung 

200121* 
Leuchtstoffröhren und andere 
quecksilberhaltige Abfälle 

150111* 
Verpackungen mit schädlichen 
Verunreinigungen (Metall) 

160601* Bleibatterien 

200133* Batterien (Ni/Cd Batterien) 

200133* Batterien (Hg - Batterien) 

200133* Batterien (Trockenzellen) 

200133* Batterien (Lithium Batterien) 

200114* Säuren 

200115* Laugen 

200117* Fotochemikalien 

200119* Pestizide 

160209* 
Transformatoren und Kondensatoren, 
die PCB oder PCT enthalten 

200113* Lösemittel 

200127* 
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und 
Kunstharze 

150110* 
Verpackungen mit schädlichen 
Verunreinigungen (andere) 

160508* 
Andere Abfälle mit organischen 
Chemikalien 

160507* 
Andere Abfälle mit anorganischen 
Chemikalien 

200130 Waschmittel 

200126* Öle und Fette *) 

150202* 
Aufsaug- und Filtermaterial, 
Wischtücher und  Schutzkleidung mit 
schädlichen Verunreinigungen*) 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren in der Stadt Warstein vom 18.12.1986 
(Friedhofsgebührensatzung - FrhGS) in der Fassung der 19. Änderungssatzung vom 
17.12.2024 
 
 

Präambel 
  

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 

Art. 7 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1346), in Kraft getreten am 01.01.2022, und der §§ 4 

und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. 

S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. 

S. 155), in Kraft getreten am 01. Januar 2024, hat der Rat der Stadt Warstein am 16.12.2024 folgende 

Satzung beschlossen: 

 
 
 
§ 1 Gegenstand der Gebührenpflicht 
 
Für die Benutzung kommunaler Friedhöfe der Stadt Warstein, deren Einrichtungen und Anlagen sowie 
zur Deckung der Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen der zentralen Friedhofsverwaltung 
werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 
 
 
§ 2 Gebührenpflichtige 
 
Gebührenpflichtig ist, wer eine Friedhofseinrichtung der Stadt Warstein nutzt bzw. in Anspruch nimmt. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 
§ 3 Entstehung der Gebührenpflicht 
 
Die Gebührenpflicht entsteht mit der Zusage der beantragten Benutzung oder Leistung durch die 
Friedhofsverwaltung. 
 
 
§ 4 Höhe der Gebühr 
 
Die Höhe der im Einzelfall zu entrichtenden Gebühr errechnet sich aus dem als Anlage zu dieser 
Satzung erlassenen Gebührentarif. 
 
 
§ 5 Fälligkeit der Gebühr 
 
Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben; sie werden einen Monat nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. 
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§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die kommunalen 
Friedhöfe der Stadt Warstein vom 01.01.1987 in der Fassung vom 14.12.2023 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren  

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Warstein vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Die Verletzung solcher Verfahrens- und Formvorschriften kann beim Bürgermeister der Stadt Warstein, 
Dieplohstraße 1, 59581 Warstein geltend gemacht werden.  
 
 
Warstein, den 17.12.2024 
 
In Vertretung: 
 
gez. 
 
( R e d d e r ) 
- 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer -  
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Anlage 
 
zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren in der Stadt Warstein  
 
Gebührentarif für die Inanspruchnahme städtischer Friedhöfe und Friedhofseinrichtungen 
 
 Ziffer Gegenstand                                                                 Gebühr(€) 
 
 I. Gebühren für den Erwerb des Nutzungsrechts an Grabstätten bzw. 
  die Überlassung von Grabstätten 
 
 1.1 Reihengräber  
 
 1.1.1 Für Kinder bis zu 5 Jahren Ruhefrist bis 25 Jahre 1.050,00 
  Ruhefrist bis 30 Jahre  1.260,00 
  Ruhefrist bis 35 Jahre  1.470,00 
 
 1.1.2 Für Personen über 5 Jahren  Ruhefrist 15 Jahre (Grabkammer) 801,00 
  Ruhefrist 30 Jahre  1.463,00 
  Ruhefrist 40 Jahre  1.951,00 
  Ruhefrist 50 Jahre  2.439,00 
 
 1.1.3 pflegefreie Reihengräber Ruhefrist 30 Jahre 1.726,00 
 
 
 1.2 Wahlgräber 
  Für jede Grabstelle Nutzungszeit 25 Jahre (Grabkammer) 1.918,00 
  Nutzungszeit 40 Jahre  2.741,00 
  Nutzungszeit 50 Jahre  3.427,00 
  Nutzungszeit 60 Jahre  4.112,00 
   
  1.2.1 Pflegefreie Wahlgrabstellen (Rasengräber) 
  Nutzungszeit 40 Jahre  3.233,00 
  Nutzungszeit 50 Jahre  4.042,00 
  Nutzungszeit 60 Jahre  4.850,00 
 
 1.3 Urnengräber 
  
 1.3.1 Urnenwahlgrabstätte (2-stellig) 
  Nutzungszeit 30 Jahre  1.559,00 
 
 1.3.2 Urnenwahlgrabstätte (4-stellig) 
  Nutzungszeit 30 Jahre  2.105,00 
 
 1.3.3 Urnenbeisetzung in Urnenwand / Urnenstele 
  Nutzungszeit 25 Jahre  1.744,00 
 
 1.3.4 Urnen-Baumreihengrabstätte Ruhefrist 30 Jahre 1.499,00 
  (zzgl. der gesetzl. MwSt.) 
 
 1.3.5 Urnen-Baumwahlgrabstätte Nutzungszeit 30 Jahre 1.808,00 
  (zzgl. der gesetzl. MwSt.)   
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 1.3.6 anonyme Urnengräber Ruhefrist 30 Jahre 1.499,00  
  (zzgl. der gesetzl. MwSt.) 
 
 1.3.7 pflegefreie Urnengräber Ruhefrist 30 Jahre 1.499,00  
  einschl. Grabplatte 
 
 
 
 
II. Gebühren für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Grabstätten 
 
 für jede Wahlgrabstelle und für jedes angefangene Jahr wie folgt:  
 
 2.1 Grabkammer  76,72 
 
 2.2 Wahlgräber  68,53 
 
 2.3 Wahlgräber (pflegefrei)  80,83 
 
 2.4 Urnenwahlgrab (2-stellig)  51,97 
 
 2.5 Urnenwahlgrab (4-stellig)  70,17 
 
 2.6 Urnenwand / Urnenstele  69,76 
 
 2.7 Urnen-Baumwahlgrab (zzgl. der gesetzl. MwSt.) 60,27 
 
 
III. Überschreitung der Nutzungszeit 
 

Wird durch die Belegung einer Grabstelle unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ruhezeit die 
Nutzungsdauer an der Wahlgrabstätte überschritten, so ist für jedes angefangene Jahr der 
Überschreitung der Teilbetrag nach Ziffer II. für sämtliche Grabstellen der Wahlgrabstätte zu 
zahlen. 
 

 
IV. Bestattungsgebühr 
 
1. Erwachsenengrab (über 5 Jahre)  996,00 
 
2. Kindergrab (bis 5 Jahre)  268,00 
 
3. Urnengrab  227,00 
 
4. Zuschlag Erdbeisetzung am Samstag  100,00 
 
5. Zuschlag Urnenbeisetzung am Samstag  75,00 
 
6 Sonderleistungen infolge Behinderungen durch Denkmäler, 
 Einfriedungen etc.  nach Aufwand 
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V. Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle und der Leichenhalle 
 
1. Benutzung der Leichenkammer pro Tag  127,00 
 
2. Benutzung des Feierraums  321,00 
 
 
 
VI. Sonstige Gebühren 
 
1. Pflegegebühr bei vorzeitiger Rückgabe einer Grabstelle bzw. Umwandlung  
 in eine pflegefreie Wahlgrabstätte (Rasengrab) pro Jahr pro Grabstelle  
 bis zum Ablauf der Ruhezeit  9,00 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 
5. Satzung vom 17.12.2024 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung vom 30.03.2010 zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Warstein 
 
in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 12.12.2023 
 
 
Aufgrund  
 
des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666 / SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.04.2022 (GV.NRW. 2022, S. 490) in Verbindung mit 
 
den §§ 51 ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV.NRW. S. 926) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2021 
(GV.NRW. 2021, S. 1470) und 
 
den §§ 4, 6, 7, 8, und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 
(GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2023 (GV.NRW. S. 233) 
 
hat der Rat der Stadt Warstein am 16.12.2024 folgende Satzung beschlossen: 

 
 
 
§ 1  
 
§ 12 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 
 
(7) Der Gebührensatz für den Quadratmeter abflusswirksam bebauter und/oder befestigter Fläche im 
Sinne des Abs. 1 beträgt 0,66 €. 
Für Grundstücke, deren Eigentümer oder Nutzungsberechtigte Genossen des Ruhrverbandes sind, 
beträgt der Gebührensatz 0,48 € je m² abflusswirksamer Fläche im Sinne des Abs. 1. 
 
 
§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Warstein wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Warstein vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
 
Warstein, den 17.12.2024 
 
Der Bürgermeister 
 
In Vertretung: 
 
 
gez. 
 
R e d d e r 
- 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer - 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall für  
beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige 

der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Warstein 
 

vom 17.12.2024 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli 

2024 GV. NRW. S. 444) und des § 21 Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Dezember 2015 (GV.NRW. S. 886) hat der Rat der Stadt Warstein am 16.12.2024 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 Personenkreis und berücksichtigungsfähige Arbeitszeit 
 
(1) Beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr haben nach  
§ 21 Abs. 3 BHKG Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstausfalls, der ihnen durch die Teilnahme 
an Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der Teilnahme an sonstigen 
Veranstaltungen auf Anforderung der Stadt entsteht, soweit der Einsatz während der 
regelmäßigen Arbeitszeit erfolgt. 
 
(2) Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln. Verdienst, der außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, bleibt außer Betracht.  
 
 

§ 2 Höhe des Ersatzes 
 

(1) Als Ersatz des Verdienstausfalles wird ein Regelstundensatz von 25,00 EUR gezahlt, es sei 
denn, dass ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstanden sind.  
 
(2) Auf Antrag wird anstelle des Regelstundensatzes eine Verdienstausfallpauschale je Stunde 
gezahlt, die im Einzelfall auf Grundlage des glaubhaft gemachten Jahres-bruttoeinkommens nach 
billigem Ermessen festgesetzt wird.  
 
(3) Der Höchstbetrag der Verdienstausfallpauschale wird auf 84 € pro Stunde festgesetzt. 
 
(4) Der Verdienstausfall wird für jede angefangene Viertelsunde berechnet. 
 
 

§ 3 Antragsverfahren 
 
Der Antrag auf Ersatz von Verdienstausfall ist schriftlich zu stellen.  
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§ 4 Schlussbestimmung 
 
(1) § 7 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Warstein findet mit Inkrafttreten dieser Satzung keine 
Anwendung mehr. 
 
(2) Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.  
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung:  
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Warstein wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
 

a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 

b.) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 

c.) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  
 

d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
 
 
Warstein, 17.12.2024 
 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
 
Dr. Schöne  
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Aufhebung des Bebauungsplanes „Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“, Ortschaft Warstein  
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses vom 12.12.2024 gem. § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
geändert worden ist  
 
In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Warstein ist am 12.12.2024 zur Aufhebung 
des Bebauungsplanes „Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“ folgender Beschluss gefasst worden:  
 
„Die Aufstellung zur Aufhebung des Bebauungsplanes „Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“, Ortschaft 
Warstein“ wird beschlossen. Die genaue Lage ist dem beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen“  
 
Im Zuge der 75. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Warstein soll das an die nördliche 
Hauptstraße angrenzende „Risse-Gelände“ revitalisiert und zu einem gemischten Quartier in zentraler 
Lage entwickelt werden. Im Rahmen der 75. Änderung wird auch das angrenzende Kerngebiet (MK), dass 
sich außerhalb des Zentralen Versorgungsbereich befindet in ein Urbanes Gebiet (MU) geändert, da die 
bestehenden Nutzungen nicht mehr dem eines Kerngebietes entsprechen. In Folge dessen soll das Ziel 
erreicht werden, auch im Erdgeschoss entlang der Hauptstraße Wohnnutzung zu ermöglichen. Da der 
zukünftige Geltungsbereich des Urbanen Gebietes nur außerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs der 
Stadt Warstein liegt und im Zentralen Versorgungsbereich mit insgesamt 7 Bebauungsplänen die 
Festsetzung Kerngebiet (MK) getroffen wird, ist beabsichtigt Schritt für Schritt die Festsetzung Kerngebiet 
in Urbanes Gebiet zu ändern und gleichzeitig Festsetzungen zu wichtigen Bereichen mit Zentraler 
Versorgungsfunktion zu definieren und hier die Wohnnutzung im EG auszuschließen.  
 
Der Geltungsbereich des aufzugebenden Bebauungsplanes ist aus der als Bestandteil der 
Bekanntmachung beigefügten Planunterlage ersichtlich (Anlage 1).  
 
Bekanntmachungsanordnung:  
 
Der Aufstellungsbeschluss des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Warstein vom 12.12.2024 zur 
Aufhebung des Bebauungsplanes "Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“ wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Warstein, den 17.12.2024  
 
 
gez. 
 
Dr. Schöne  
-Bürgermeister-  
 
Anlage 1  
Übersichtsplan zum Bebauungsplan „Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“, Ortschaft Warstein 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Aufhebung des Bebauungsplanes „Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“, Ortschaft Warstein  
hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist  
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Warstein hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 den Entwurf zur 
Aufhebung des Bebauungsplanes „Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“, mit seiner Begründung angenommen 
sowie die öffentliche Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde vorstehend bekannt gemacht. Der Geltungsbereich ist aus der Planunterlage 
ersichtlich.  
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
 
Im Zuge der 75. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Warstein soll das an die nördliche 
Hauptstraße angrenzende „Risse-Gelände“ revitalisiert und zu einem gemischten Quartier in zentraler 
Lage entwickelt werden. Im Rahmen der 75. Änderung wird auch das angrenzende Kerngebiet (MK), dass 
sich außerhalb des Zentralen Versorgungsbereich befindet in ein Urbanes Gebiet (MU) geändert, da die 
bestehenden Nutzungen nicht mehr dem eines Kerngebietes entsprechen. In Folge dessen soll das Ziel 
erreicht werden, auch im Erdgeschoss entlang der Hauptstraße Wohnnutzung zu ermöglichen. Da der 
zukünftige Geltungsbereich des Urbanen Gebietes nur außerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs der 
Stadt Warstein liegt und im Zentralen Versorgungsbereich mit insgesamt 7 Bebauungsplänen die 
Festsetzung Kerngebiet (MK) getroffen wird, ist beabsichtigt Schritt für Schritt die Festsetzung Kerngebiet 
in Urbanes Gebiet zu ändern und gleichzeitig Festsetzungen zu wichtigen Bereichen mit Zentraler 
Versorgungsfunktion zu definieren und hier die Wohnnutzung im EG auszuschließen.  
 
Das Aufhebungsverfahren wird im vereinfachten Verfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden 
gemäß § 13 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Daher wird von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit 
und Benachrichtigung der Behörden abgesehen.  
 
Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 4 Abs. 2 BauGB, der Erstellung eines Umweltberichtes, 
von der Angabe welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und der 
zusammenfassenden Erklärung wird im vereinfachten Verfahren abgesehen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung erfolgt die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.  
 
Der Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes „Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“, sowie der Entwurf 
der Begründung,  
werden gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  

06.01.2025 bis 07.02.2025 (einschließlich)  
im Internet veröffentlicht.   
 
Der Inhalt der Bekanntmachung und die vorgenannten Unterlagen sind über das Beteiligungsportal NRW 
https://beteiligung.nrw.de/portal/warstein/startseite abrufbar.  
 
  

https://beteiligung.nrw.de/portal/warstein/startseite
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Darüber hinaus findet im gleichen Zeitraum eine öffentliche Auslegung bei der   

Stadt Warstein 
Sachgebiet Stadtentwicklung 

im Erdgeschoss des Technisches Rathaus im Flur gegenüber den Räumen P 111-113, 
Schulstraße 7, 59581 Warstein 

statt.  
 
Die Auslegung erfolgt  
 

montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr, 
(mittwochs geschlossen),  
dienstags zusätzlich zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr und  
donnerstags zusätzlich zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr.  

 
Im v. g. Zeitraum besteht Gelegenheit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu informieren und die Planunterlagen einzusehen.   
 
Dabei besteht die Gelegenheit, Anregungen und Stellungnahmen u.a. elektronisch 
(bauleitplanung@warstein.de), schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. 
 
Der Ort der Auslegung ist nicht barrierefrei. Personen, welche aufgrund einer Einschränkung den o. g. Ort 
der öffentlichen Auslegung nicht erreichen können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 02902 / 
81-336 einen Termin zur Einsichtnahme und möglicher Abgabe einer Stellungnahme im leicht 
zugänglichen Raum Nr. 29 des Rathauses der Stadt Warstein, Dieplohstraße 1, 59581 Warstein zu 
vereinbaren.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 i. V. m. 
§ 4 a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, 
sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB wird 
gleichzeitig mit der Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt.  
 
 
Warstein, den 17.12.2024  
 
gez. 
Dr. Schöne  
-Bürgermeister-  
 
 
 
 
 
 
Anlage 1 
Übersichtsplan zum Bebauungsplan „Stadtzentrum 2-6 (Hauptstraße)“, Ortschaft Warstein 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Richtlinie der Stadt Warstein über die Vergabe von Zuschüssen für die Gestaltung von 
Fassaden und Hofflächen im Bereich der Innenstadt von Warstein (Fassaden- und 
Hofprogramm Innenstadt Warstein) vom 17.12.2024 
 
Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666/SGV.NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. April 2022 (GV.NRW S. 490) hat der Rat der Stadt Warstein am 05.09.2016 (1. Änderung mit 
Beschluss vom 24.04.2023), die Richtlinie beschlossen, die mit Beschluss vom 16.12.2024 geändert 
wurde. Die Richtlinie wird in der Fassung der 2. Änderung hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
 

Präambel 
Die Stadt Warstein fördert mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen Maßnahmen von 
Grundstückseigentümern, die eine Verbesserung der Gestaltung der Fassaden und Hof- und Dachflächen 
in der Innenstadt zum Ziel haben.  
Das Zuwendungsgebiet ist im beigefügten Übersichtsplan (Anlage 1) dargestellt. Die Anlage ist 
verbindlicher Teil der Zuwendungsrichtlinie.  
Die Mittel des Programms zur Förderung der Fassaden- und Hofgestaltung werden bis zum 31.12.2029 
maximal jedoch nur bis zur Ausschöpfung der vorhandenen Mittel, mit einem Fördervolumen von 
insgesamt 81.000 Euro auf der Grundlage folgender Richtlinie der Stadt Warstein bewilligt. 
 
 
§ 1 Ziel der Förderung 
Ziel ist es, auf privaten Grundstücken Eigeninitiative zu wecken und Selbsthilfevorhaben zu unterstützen, 
um vorhandene öffentlich sichtbare 
• Gebäudefassaden zur Schaffung eines harmonischen Ortsbildes zu verschönern,  

 überdimensionierte oder unangepasste Werbeanlagen zurückzubauen oder im Zusammenhang mit 

einer Fassadenverbesserung zu ersetzen, 

• Flach- und Pultdächer durch Begrünungsmaßnahmen ökologisch aufzuwerten, 
• Hofflächen, d.h. Gärten, Garagenhöfe, Vorgärten und Wege so zu gestalten, dass sie die 

Wohnumfeldqualität steigern und zu einer Aufwertung des Ortsbildes beitragen. 
 
 
§ 2 Förderungsgrundsätze 
(1) Die Stadt Warstein gewährt Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richtlinie für Maßnahmen zur 

Aufwertung von Gebäudefassaden und Hofflächen. Die Gewährung der Förderung nach dieser 
Richtlinie ist eine freiwillige Leistung der Stadt Warstein und des Landes Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes.  

(2) Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 
(3) Die Stadt Warstein gewährt Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushalts- und Fördermittel 

sowie nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 
 
§ 3 Fördervoraussetzungen 
(1) Die Maßnahme liegt innerhalb des Zuwendungsgebietes des Integrierten Handlungskonzepts 

Innenstadt Warstein (Beschluss des Rates der Stadt Warstein vom 22. Juni 2015 - Anlage 1). 
(2) Die Förderung einer Maßnahme ist nur möglich, wenn hierfür keine anderen Programme außerhalb der 

Städtebauförderung (z. B. Zuschüsse oder Darlehen von KfW oder NRW.Bank) genutzt werden können 
(Nachrangigkeit der Städtebauförderung bzw. Subsidiaritätsprinzip).  
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(3) Bei Durchführung der Maßnahme sind die im Förderbescheid genannten Auflagen sowie die 

allgemeinen gesetzlichen - insbesondere auch die vergabe-, abgabe-, arbeits- und sozial-rechtlichen 
Bestimmungen zu beachten.  

(4) Alle für die Maßnahme erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen liegen vor.  
(5) Die Maßnahmen am Gebäude und auf dem Grundstück werden entsprechend dem Förderbescheid 

durchgeführt.  
(6) Die Kosten der Maßnahme werden weder direkt noch indirekt auf die Miete umgelegt.  
(7) Die aufgewerteten Fassaden oder neu gestalteten Bereiche werden während der zehnjährigen 

Zweckbindungsfrist in einem dem beabsichtigten Zweck entsprechenden Zustand gehalten.  
 
 
§ 4 Fördergegenstand 
(1) Zuwendungsfähig bei den Maßnahmen an vom öffentlichen Raum sichtbaren Gebäudefassaden sind 

z. B.: 
• die künstlerische Gestaltung von Fassaden, Hauseingangstüren und Toren, 
• die Erneuerung und Sanierung von Verputzen und Anstrichen von Fassaden, ggf. inkl. Rückbau von 

untypischen Fassadenverkleidungen, 
• die Wiederherstellung der ursprünglichen Fenstergliederung oder der Fensterformate sowie 

Fenstererneuerung unter Berücksichtigung der Anforderungen der jeweiligen Baustile (z.B. 
Holzsprossenfenster), 

• die Gestaltung der Fassaden von Nebengebäuden und die Freilegung von Naturstein- und 
Bruchsteinmauern im Hinblick auf Material und Farbe in Abstimmung mit dem Hauptgebäude, 

• der Rückbau von überdimensionalen und unangepassten Werbeanlagen oder deren gestalterisch 
angepasstem Ersatz im Zusammenhang mit einer Fassadenumgestaltung. 

(2) Zuwendungsfähig sind bei den Maßnahmen an Hof- und Dachflächen z.B.: 
• die Gestaltung von Gärten, Garagenhöfen, Vorgärten und Wegen, 
• die Begrünung von Pult- und Flachdachflächen, Fassaden, Mauern und Garagen einschließlich der 

dazu notwendigen Herrichtung von Flächen, 
• die Sanierung von vorhandenen Naturstein- oder Bruchsteinmauern, 
• die Entsiegelung z.B. von Hofflächen, die Reaktivierung von Flächen zur gärtnerischen Nutzung, die 

Anlage und Gestaltung von öffentlich sichtbaren Gartenflächen. 

(3) Nicht förderungsfähig sind z. B.: 
• Maßnahmen an Fassaden, welche nicht vom öffentlichen Raum sichtbar sind (z.B. rückwärtige 

Hausfassaden, Fenster, Tore), 
• Maßnahmen, mit deren Durchführung ohne Zustimmung der Stadt Warstein vor Bewilligung und 

Erteilung eines Bescheides begonnen wurde, 
• Maßnahmen, denen planungs-, bauordnungs- oder denkmalrechtliche Belange entgegenstehen, 
• Maßnahmen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder baurechtlicher Auflagen ohnehin 

erforderlich sind, 
• Maßnahmen auf Grundstücken, die im öffentlichen Eigentum stehen, 
• Maßnahmen, die der energetischen Ertüchtigung dienen (z. B. Fassadendämmung, Austausch von 

Fenstern) und die technischen Mindestanforderungen anderer Förderprogramme erfüllen, in diesem 
Fall sind diese Programme zu nutzen (z. B. KfW), 

• Instandsetzungsmaßnahmen, die durch zielgerichtetes oder schuldhaftes Verhalten des Eigentümers 
erforderlich geworden sind, 

• Maßnahmen im Rahmen von Neubaumaßnahmen, wie z. B. die erstmalige Herstellung von Grün- und 
Freiflächen auf vormals nicht versiegelten Flächen, 

• Maßnahmen auf einem Grundstück, das von einer Veränderungssperre nach dem Baugesetzbuch 
erfasst ist und von denen Ausnahmen nicht zugelassen werden können, 

• Ortsuntypische Fassadenverkleidungen, Fensterformate und Materialien, 
• besonders aufwändige gärtnerische Anlagen, Skulpturen und Brunnen, 
• die Errichtung von Stellplätzen, Carports, Gewächshäusern, Wintergärten und privat genutzten 

Spielgeräten, 
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• Änderungen an bzw. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen,  
• Maßnahmen, die nach anderen Förderungsprogrammen gefördert werden können und für die eine 

Doppelförderung nicht zulässig ist, 
• Maßnahmen, deren förderfähige Kosten unterhalb der Bagatellgrenze von 1.000 Euro liegen. 
 
 
§ 5 Art, Form und Höhe der Förderung 
(1) Die Förderung im Rahmen dieser Richtlinie wird als Projektförderung in Form der Anteils-finanzierung 

mit Höchstbetragsregelung gewährt. 
(2) Förderfähig sind Ausgaben für die in § 4 genannten Maßnahmen bis zu einer Höhe von maximal 60 

Euro pro m² umgestalteter Fläche. Hiervon beträgt der reguläre Zuschuss 50 % der als förderfähig 
anerkannten Kosten, maximal 30 Euro pro m². 

(3) Der öffentliche Zuschuss beträgt jeweils maximal 50 % der förderfähigen Kosten und ist begrenzt auf 
höchstens 

 10.000 Euro bei Maßnahmen an Gebäudefassaden nach § 4 (1) der Richtlinie und 

 10.000 Euro bei Hof- und Dachflächen, sowie Rückbaumaßnahmen nach § 4 (2) dieser Richtlinie. 

Eine Förderung oberhalb dieser Wertgrenzen ist möglich, wenn die Durchführung dieser 
Aufwertungsmaßnahme im besonderen städtebaulichen Interesse der Stadt Warstein liegt.  

(4) Auch bei Vorliegen eines besonderen städtebaulichen Interesses, sowie bei der Kombination aus 
Maßnahmen der Fassadengestaltung und der Hof- und Dachflächengestaltung darf die 
Gesamtförderung auf einem Grundstück den Höchstbetrag von 15.000 Euro nicht überschreiten.  

(5) Förderfähig sind auch fachbezogene Planungs- und Beratungskosten (jedoch ohne Verwaltungs-, 
Finanzierungs- oder Rechtsberatungskosten) sowie die Kosten für die erforderlichen vorbereitenden 
Maßnahmen wie die Beseitigung von Fassadenverkleidungen oder Werbeanlagen. 

 
 
§ 6 Zuwendungsempfänger 
Zuwendungsempfänger können folgende natürliche und juristische Personen des privaten Rechts sein:  
• Eigentümer und Erbengemeinschaften, 
• Erbbauberechtigte,  
• Personen mit einer eigentümergleichen Rechtsstellung, durch die die Einhaltung der Zweckbindung 

sichergestellt ist.  
• Mieter, wenn sie die schriftliche Zustimmung des Eigentümers / der Eigentümerin oder des / der 

sonstigen Verfügungsberechtigten vorlegen 
 
 
§ 7 Verfahren 
(1) Förderanträge nach dieser Richtlinie sind schriftlich auf dem dafür vorgesehenen Formblatt (Anlage 2) 

an den Bürgermeister der Stadt Warstein zu stellen. Die Anträge werden in der Reihenfolge des 
Eingangs bearbeitet. 

(2) Die Festsetzung des Förderbetrages erfolgt auf Grundlage dreier vergleichbarer Angebote von 
verschiedenen Unternehmen inklusive Angabe der Flächenmaße. Alternativ hierzu kann eine durch 
einen Bauvorlageberechtigten erstellte fachliche Baukostenermittlung (DIN 276) vorgelegt werden. 

(3) Dem schriftlichen Antrag gemäß Formblatt sind aussagekräftige und prüffähige Unterlagen über die 
geplante Maßnahme beizufügen:  

• Maßnahmenbeschreibung,  
• Lageplan,  
• zeichnerische Darstellung des Vorhabens,  
• Fotos des Objekts,  
• Eigentümernachweis,  
• drei Kostenvoranschläge oder Baukostenermittlung,  
• ggf. erforderliche Genehmigungen oder Erlaubnisse. 
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(4) Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen entscheidet der Bürgermeister über den Antrag im Rahmen 

dieser Richtlinie durch förmlichen Bescheid an den Zuwendungsempfänger. 
(5) Der Bewilligungsbescheid ersetzt nicht die nach anderen Vorschriften erforderlichen behördlichen 

Genehmigungen oder Zustimmungen für die Maßnahme. 
(6) Die Antragstellung muss vor Beginn der Maßnahme erfolgen. Die Fördermittel werden durch 

schriftlichen Förderbescheid unter Beachtung der erforderlichen Auflagen, Bedingungen und 
Nebenbestimmungen den Zuwendungsempfängern gewährt. Nach Erteilung des Förderbescheides 
dürfen Änderungen der Maßnahmen nur mit schriftlicher Zustimmung des Bürgermeisters erfolgen.  

(7) Der Zuwendungsempfänger hat dem Bürgermeister bzw. dessen Beauftragten bis zum Abschluss der 
Maßnahme jederzeit zu ermöglichen, das Grundstück zu betreten, die geförderten 
Standortaufwertungsmaßnahmen in Augenschein zu nehmen und die für die Förderung maßgeblichen 
Pläne, Belege und sonstigen Unterlagen einzusehen. 

(8) Die Arbeiten sind innerhalb von sechs Monaten nach schriftlicher Bewilligung abzuschließen, 
andernfalls erlischt der Anspruch. Eine Verlängerung der Frist ist nur ausnahmsweise mit schriftlicher 
Zustimmung des Bürgermeisters zulässig.  

(9) Nach Abschluss der Maßnahme hat der Zuwendungsempfänger innerhalb von zwei Monaten dem 
Bürgermeister die Fertigstellung anzuzeigen und die entstandenen Kosten in qualifizierter Form 
(Vorlage von Originalbelegen) nachzuweisen.  

(10) Sind die anerkannten Kosten niedriger als die im Bewilligungsbescheid angesetzten Kosten, ist die 
Zuwendung entsprechend neu festzusetzen. Eine Überschreitung des bewilligten Zuschusses ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. 

(11) Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Durchführung der Maßnahme und Prüfung der 
Kostennachweise. Der Zuschuss wird auf ein vom Antragsteller vorher benanntes Konto durch 
Überweisung ausgezahlt, andere Überweisungsformen sind ausgeschlossen. 

(12) Die eingereichten Abrechnungsunterlagen sind dem Antragsteller zurückzugeben. Der 
Zuwendungsempfänger muss sämtliche Belege mindestens fünf Jahre aufbewahren. Die Frist beginnt 
mit der endgültigen Festsetzung des Zuschusses. 

 
 
§ 8 Widerruf und Rücknahme des Bewilligungsbescheides 
(1) Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie, des erteilten Bescheides oder falscher Angaben im 
Förderantrag wird die Bewilligung auch nach Auszahlung des Zuschusses widerrufen. Dies gilt 
insbesondere für Verstöße gegen die übernommenen Verpflichtungen.  
(2) Zu Unrecht ausgezahlte Beträge werden mit dem Widerruf der Bewilligung zur Rückzahlung fällig und 
sind vom Zeitpunkt der Auszahlung an mit 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach §247 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich zu verzinsen. 
 
 
§ 9 Inkrafttreten und Förderungsdauer 
Die Richtlinie tritt nach ihrer Veröffentlichung, zum 01.01.2025, in Kraft. Der Zeitraum der Förderung 
erstreckt sich auf einen Zeitraum bis zum 31.12.2029, maximal jedoch nur bis zur Ausschöpfung der 
vorhandenen Mittel. 
 
Warstein, den 17.12.2024 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
(Dr. Schöne) 
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Anlage 1 - Abgrenzung Fördergebiet 
 

 
 

Fassaden- und 
Hofprogramm 

Innenstadt Warstein 
Abgrenzung Fördergebiet 

Karte ohne Maßstab 
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Bekanntmachungsanordnung: 
Die Richtlinie der Stadt Warstein über die Vergabe von Zuschüssen für die Gestaltung von Fassaden und 
Hofflächen im Bereich der Innenstadt von Warstein (Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt Warstein) 
wird hiermit gem. § 1 Abs. 2 BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Richtlinie nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b. diese Richtlinie ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Warstein vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Warstein, 17.12.2024 
 
 
Stadt Warstein 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
(Dr. Schöne) 
 
 


